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NO5 augenscheinlich eIN1SC Charakterzüge inommen hat, seCeiNCN unheimlichen
Helden gestalten als „Je CONtEMPOFraLN capıtal“ (der Zeitgenosse überhaupt)
bezeichnet werden, WI1IC Bernanos selbst als Mensch als schöpferischer Dichter,
als Denker eiNeEe Schlüsselfigur unseres Jahrhunderts un der abendländischen Kul-
fur überhaupt ZCNANNT werden ann.

Der ‚Schul Nertrag 7zwischen dem Heiligen Stuhl
und der Republik Osterreıich
Anton Pinsker 5 ]

Innerhalb relatıv kurzer Zeit wurden 7zwischen dem Heiligen Stuhl un der Repu-
blik Osterreich reı Verträge abgeschlossen, die alle Beziehung dem
Konkordat stehen, das Junı 1933 7zwischen den gleichen Vertragspartnern
geschlossen wurde.

Der Vertrag A ZUT Regelung Von vermögensrechtlichen Beziehungen“ wurde
Z Juni 1960 abgeschlossen, 70 Juli 1960 VO österreichischen Bundespräsi-
denten ratıfiziert un ErAT 13 August 1960 durch Austausch der Ratiıfiıkations-
rkunden raft
Dieselben Daten gelten für den Vertrag betreffend die Erhebung der Aposto-

ischen Administratur Burgenland 10zese
Der dritte Vertrag ZUur Regelung der MI1 dem Schulwesen zusammenhängenden

Fragen wurde Juli 1962 für den Heiligen Stuhl durch den Apostolıschen
untıus Osterreich Erzbischof Dr Opıilıo Rossı, un für die Republik Osterreich
durch die Bundesminister Dr Bruno Kreisky un Dr Heinrich Drimmel er-

zeichnet un 725 Juli 1962 VO Nationalrat mMI1It den Stimmen der beıden rofß-
AangCNOMMEN., Die Ratifikationsurkunden wurden AFÖ August 1962

ausgetauscht. Der Vertrag Ura also laut Artikel VI 28 September 1962
raft

Dieser Vertrag, dessen aterıe MItTt den Öösterreichischen Schul-
sowohl der Presse als auch den verschiedenen beteiligten uner-

essierten reısen lebhaft diskutiert wurde, scheint SECNAUCH Analyse un Klä-
rung bedürfen, da CINISCH Punkten leicht mifßverstanden werden annn
un WIC CIN1SC iıcht ganz vyeglückte Kommentare ZCI1gCN tatsächlich mißver-
standen wird
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Verträge ber wichtige un schwierige Angelegenheiten werden selten
Gufß entworfen und VO den Vertragspartnern akzeptiert Zu den wichtigen und
schwierigen Angelegenheiten gehören aber ohne Zweıfel die LG mMiXtiae > 1N denen
die Interessen VO Kirche un Staat ineinandergreifen

Für unsere aterıe wırd das zunächst Aaus kleinen geschichtlichen ück-
blick deutlich Selit dem Begınn der Republıik Osterreich (12 November 1918 Ver-

SINSCNH fast 15 Jahre, bıs CS ersten Versuch Abstimmung der Inter-
VO Kırche un Staat Konkordat VoO 1933 kam ber auch die

Artikel VI dieses Konkordates enthaltenen Abmachungen über die Schulprobleme
haben vielfach deutlich provisorischen harakter und gehen manchen wichtigen
Punkten über grundsätzliche Feststellungen und ziemlich allzgemein gehaltene For-
mulierungen nıcht WEeIT hinaus Wıiıeder dauerte CS Jahre bıs E te-
ren M{ beiden Seıiten schon lang als notwendig erkannten —= Vertrag kam, dem
WEN1ISSTENS ein eıl der offenen Fragen konkreteren Lösung zugeführt werden
konnte.

Die Schwierigkeiten liegen zunächst der Natur der Sache Selbst Idealfall
[C1IN katholischen Staates werden die Rücksichten, denen Kırche un

Staat das BESAMTE Gebiet des Schulwesens sehen, voneınander abweichen. Dıie
unterschiedliche Auffassung wırd größer, ]JC WENISCI C1in Staat als ‚katho-
iıscher Staat“ betrachten 3VE

Dazu kommt och folgendes Die Verschiedenheit der Interessen der beiden
Vertragspartner NOT1IgT Kompromißlösungen IDıie Notwendigkeit auf diesem
oder IN Gebiet Zugeständnisse machen, auf die Erfüllung dieses oder
Anspruches verzıchten, ruft [}1U  = auch innerhalb er ı sıch csehr vielfältig aufge-
bauten moralischen Persönlichkeiten der Vertragspartner e1in Tauzıehen hervor.
Wenn sıch schon innerhal der . Kiırche. dıe Interessen der einzelnen Gruppen
nıcht ohne decken, 1ST das noch deutlicher Staat der Fall Die poli-
tischen Parteıen, denen demokratischen Staatsgefüge NUu einma] eiıne beträcht-
liıche Macht zukommt gehen ıhrer Auffassung bezüglich vieler Fragen des Schul-
wesens WEIL auseinander Fuür die Sıtuation ÖOsterreich 1ST 1er besonders be-
achten da{fß die beiden Großparteien (ÖOsterreichische Volkspartei un Sozıalistische
Parteı), die SEIL Oktober 1945 Koalıition 9 zahlenmäßig fast
gleich stark sınd un ihren Ansıchten, auch auf dem Gebiet der Weltanschauung,
WEeIL auseinandergehen

Es MU: also be] den Verhandlungen ber solchen Vertrag zunächst
Kompromissen zwischen den Interessengruppen der beiden Vertragspart-

1161 kommen, un diese Kompromißlösungen ussen annn auf höherer Ebene
7zwischen den Vertretern der beiden Partner Kırche un Staat neuerlichen
Kompromilfß irgendwiıe Eınklang gebracht werden

Da{fß AT diesen CNOrmen Schwierigkeiten gelang, überhaupt Ver-
Lrag kommen, 1ST C1iINEeE erfreuliche Tatsache Es 1ST ErSsier Lınıe das Verdienst
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Der „S. cbul°;-\}ertrag zwischen dem Heiligen Sıuhl und der Republik Ö‘_;terreida
der umfassenden Sachkenntnis un der zähen Energıe des Bundesministers Dr
Heıinrich Drimmel, daß dieser Vertrag, der immer wıeder scheitern drohte, Nu  &]
als eine für alle Beteiligten annehmbare Kompromißlösung unterzeıichnet werden
koönnte.

Die eben urz skizzierté: Entstehungsgeschichte der Vertrages ZWingt einer
für die Interpretation bedeutungsvollen Erkenntnis: In einem Vertragstext, der
1ın umfangreichen Dıskussionen un harten Verhandlungen erarbeitet wurde,werden sıch keine zufälligen oder unüberlegten Formulierungen finden Im Gegen-teil: uch scheinbare Kleinigkeiten ın der Formulierung des Wortlautes können
VO  e} Bedeutung sein, da S1e nıcht selten nach langer Diskussion gewählt wurden,das Gemeinte möglichst präzıs auszudrü;ken, bzw dieses oder Jenes eben
nıcht ausdrücklich ZuUu°

Wır bringen zunächst den vollen Wortlaut des Vertrages:
VERTRAG

zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Osterreich
ZUuUr Regelung VO  } miıt dem Schulwesen zusammenhängenden Fragen.

Der Heılige tu. verireten dur& dessen Bevollmächtigten, Seine Exzellenz den Herrn Apo-stolischen untıus in Österreich, Monsignore Opilıo Rossı, Titularerzbischof VO  - Ancıra, un die
Republik Österreich, vertreten durch deren Bevollmächtigte, Herrn Dr. Bruno Kreisky, Bundes-
miınıster für Auswärtige Angelegenheiten, und Herrn Dr. Heınrich Drimmel, Bundesminister für
Unterricht, VO':  e} dem Wunsche geleitet, die Fragen, die sıch aus einer Neuordnung des Schulwesens
1n Osterreich mıiıt Beziehung auf die Bestimmungen VO: Artikel VI des Konkordates VO: Juni1933 und des diesbezüglichen Zusatzprotokolls ergeben, einer Regelung 1n gegenseıit1gem Einver-
nehmen zuzuführen, haben nachstehenden Vertrag geschlossen:

Artikel

(1 Die Kırche hat das Recht, den katholischen Schülern allen öftentlichen und mıt
Offtentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen Religionsunterricht erteılen.

(2) An den öffentlichen und mit Offentlichkeitsrecht AauSgestatteten Pädagogischen Akademienwırd miıt Rücksicht aut den besonderen Charakter des Lehrbetriebes diesen Akademien eli-
gionspädagogik elehrt. Die Bestimmungen dieses Artikels über den Religionsunterricht geltensinngemäß auch für Religionspädagogik.

(3) Das gegenwaärtıg bestehende Stundenausmaß des Religionsunterrichtes oll nıcht herabgesetztwerden. Eine Neufestsetzung des Stundenausmaßes wiırd zwiıschen der Kırche und dem Staate
einvernehmlich erfolgen. Den katholischen Schulen (Artike 11) wird 6c5 freistehen, nach Anzeıgedıe zuständıge staatlıche Schulbehörde e1in höheres Ausma{( für den Religionsunterricht fest-

(1) Der Religionsunterricht wird ıN en öffentlichen und allen mıiıt dem Oftentlichkeits-
recht AauSsSgeSsStatteten Schulen vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes für alle katholischen
Schüler Pflidxtgegenstagd se1n.
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(2) Mıt Rücksicht aut die besondere Organisatıon der gewerblichen und kaufmännischen Be-
rufsschulen für Lehrlinge erhebt der Heilige Stuhl nıcht dagegen Einwand daß diesen Schulen
der Religionsunterricht als nichtobligater Unterrichtsgegenstand geführt wird Eın einzelnen
Bundesländern bestehender arüber hinausgehender Zustand bleibt unberührt

(1) Die Religionslehrer den öffentlichen Schulen werden entweder VO' Staate (Bund
der Bundesländer) nach den für staatliche Lehrer gleichartiger Vorbildung und Verwendung
geltenden Vorschritten angestellt der VO  - der Kirche bestellt.

(2) Als Religionslehrer dürten NUuUr so Personen angestellt werden, die VO  3 der Kirchen-
ehörde als hiezu efähigt rklärt und vorgeschlagen sind Die Erteilung des Religionsunterrichtes
151 den Besitz der „MM15510 gebunden Die Zuerkennung und Aberkennung der „IN15510

steht als i1iNNeIe kırchliche Angelegenheit der Kirchenbehörde
(3) Die Kirche wird LUr solche Personen Religionslehrern bestellen, welche überdies die

Öösterreichische Staatsbürgerschaft besitzen und die für staatlich angestellte Religionslehrer BC-
S  riebene allgemeine Vorbildung nachweiısen. Vom Ertordernis der Öösterreichischen Staatsbürger-
schaft wird das zuständige Bundesminiıisterium berücksichtigenswürdigen Fiällen Nachsicht
erteılen

(4) Staatlich angestellte Religionslehrer, denen die „IMN1SS510 wird werden
für die Erteilung des Religionsunterrichtes nıcht mehr verwendet werden S1C werden nach Ma{(-
gyabe der staatlichen Vorschriften entweder GiHG anderweıtige Dienstverwendungg
der den Ruhestand der AusSs dem staatlichen Dienstverhältnis ausgeschieden

(5) Alle Religionslehrer unterstehen hinsichtlich der Vermittlung des katholischen Lehrgutes
ausschließlich den kirchlichen Vorschriften und Anordnungen; übrigen unterstehen Ssıie der
Ausübung ihrer Lehrtätigkeit auch den allgemeinen staatlichen Schulvorschriften

(6) Der Staat übernimmt CS den Personalautwand für alle Religionslehrer den
öffentlichen Schulen nach Mafißgabe der für staatliıche Lehrer gleichartiger Vorbildung und Ver-

wendung geltenden Besoldungsvorschriften tragen Soweılt sich hiebei VO der Kirche
bestellte Religionslehrer andelt, richtet sıch ihre Remuneratıon nach dem für nebenamtliche
Lehrer geltenden Besoldungsschema.

(1) Die Besorgung, Leıtung und Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes wird VO  3 der
Kirche nach Mafßgabe der ıhr nach diesem Artikel zukommenden Aufgaben ausgeübt. Dıe at-

lıchen Schulaufsichtsorgane sind jedoch befugt, auch den Religionsunterricht organisatorischer
und schuldisziplinärer Hinsicht beaufsichtigen.

(Z) Für die unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes steht der Kirche frei,
Religionsunterrichtsinspektoren bestellen, die den staatlichen Schulbehörden bekanntgegeben
werden Das echt der nach den kirchenrechtlichen Vorschriften ZUr Vısıtation des Religionsunter-
richtes berutenen Organe der Kirche, insbesondere 388 des Diözesanordinarius, über die
Erteilung des Religionsunterrichtes und die eilnahme der Schüler diesem wachen, WIr
jedurch nıcht erührt.

(3) Der Staat übernimmt CD, für 1116 der Anzahl staatlicher Schulinspektoren für einzelne
Gegenstände entsprechende Zahl VO Religionsunterrichtsinspektoren den Personalauftwand nach
Madfisgabe der staatlichen Besoldungsvorschriften für einzelne Gegenstände tragen

(1) Die Lehrpläne für den Religionsunterricht werden hinsichtlich des Lehrstofftes VO:  3 der
Kirchenbehörde erlassen und der obersten staatlichen Schulbehörde mitgeteilt werden.

(2) Für den Religionsunterricht werden VO:  ’ der Kirche Lehrbücher und Lehrmittel verwendet
werden, die der staatsbürgerlichen Erziehung nach christlicher Lehre förderlich siınd

Die Teilnahme den VO  3 der Kirche tür die katholischen Lehrer und Schüler der öffent-
lıchen und der 199000 dem Offentlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen Z besonderen Anlässen des
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schulischen kirchlichen der staatlichen Lebens, insbesondere Begınn und nde des Schul-
jahres, abgehaltenen Schülergottesdiensten die Teilnahme SONSLIgEN religiösen UÜbungen
der Veranstaltungen wird den Lehrern und Schülern miıindestens ı bisherigen Umfang während
der Schulzeit ermöglicht werden.

Artıkel

(1) Die Kırche und ihre nach kırchlichem echt bestehenden Einrichtungen haben das
Recht, Beobachtung der staatlichen allgemeinen schulrechtlichen Vorschriften Schulen aller
Arten errichten und führen

(2) Auft die Dauer der Erfüllung der 1 den staatlichen Schulgesetzen hiefür TAaXatıvy aufgestell-
ten Voraussetzungen j1ST en 1ı Absatz SCHNANNTICN Schulen das Oftentlichkeitsrecht zuzuerkennen.

(3) Unter Beobachtung der staatlichen allgemeinen Vorschriften haben die Kirche und ihre nach
ırchliıchem echt bestehenden Einrichtungen auch das Recht Kindergärten, Schülerheime und
Ühnliche Eıinrichtungen errichten und führen.

(1) Der Staat wırd der katholischen Kırche aufend Zus  üsse ZU Personalaufwand der

N
katholischen Schulen gewähren Der Heilıge Stuhl rklärt sich vorbehalrlich der Bestimmungen
des Artıkels damit einverstanden, da{ß hiefür die folgende Regelung gelten oll

(2) Der Staat wırd für die katholischen Schulen O Lehrerdienstposten ZUr Verfügung
stellen, die Schuljahr 961/62 ZUr Erfüllung des Lehrplanes diesen Schulen ertforderlich*7 Y D
WAarch; die Berechnung hat für Lehrer Pflichtschulen eINErSEeLTIS und für Lehrer mittleren,
Ööheren und SONStL1geEN Schulen andererseits gesondert erfolgen.

(3) Die sıch Aaus Absatz ergebende Zahl VO':  3 Lehrerdienstposten, die VO: Staat für die katho-
lischen Schulen ZUur Verfügung gestellt wırd, wiırd gleichen Verhältnis erhöht werden, WIC die
Zahl der öffentlichen Pflichtschulen verwendeten Lehrer STCIRT; JR0l= solche Steigerung der Zahl
der öffentlichen Pflichtschulen verwendeten Lehrer hat LUr annn C1iNEC Erhöhung i angeführten
Siınne ZUr Folge, wenn die Steigerung mindestens der Zahl der Lehrer beträgt, die ı
Zeiıtpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages beziehungsweise Zeıtpunkt der jeweıls etzten
Erhöhung Siınne dieser Vertragsbestimmung öftentlichen Pflichtschulen verwendet WOI-
den sınd

(4) Der Staat WIrLr überdies jeweıils R des erforderlichen Mehrbedarftfes Lehrerdienst-
OSteEN ZuUur Verfügung stellen, der siıch autf Grund der Aussicht SCHNOMMENE: schulgesetzlichen
Ma{fßnahmen (wıe insbesondere die Einführung Schuljahres und die Schaffung von Pädago-
gischen Akademien) ergıbt.

(5) In der Regel werden diese Zuschüsse der Form der Zuweisung VO  3 staatlıch angestellten
Lehrern erfolgen. Die Aufteilung der ZUur Verfügung stellenden Lehrerdienstposten autf die
einzelnen katholischen Schulen erfolgt durch die oberste staatlicheSchulbehörde autf Antrag des
Dıözesanordinarius Es werden 1Ur so. Lehrer ZUSEW1ECSECN werden, deren Verwendung

der betreffenden ule der Diözesanordinarius keinen Eınwand erhebt Die Zuweisung wird
aufgehoben werden, WECeNN der Diözesanordinarius die eitfere Verwendung des Lehrers der
Schule für untragbar erklärt und Aaus diesem Grunde die Aufhebung der Zuweisung bei der
zuständigen staatlichen Behörde beantragt.

Unter katholischen Schulen i Sınne dieses Artikels sind JENC Schulen verstehen, die
VO  3 der Kirche der den nach kirchlichem echt bestehenden Einrichtungen erhalten werden

die VO'  3 Vereıinen, Stiftungen und Fonds geführten Schulen, wenn und solange S1C VO:

zuständıgen Diözesanordinarıius als katholische chulen anerkannt S1N.
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Artikel ITI
Die Republik Osterreich Wll'd der 1özese Eisenstadt Zum Zwecke der Einrichtung des atholi-

schen Schulwesens eine einmalıge und endgültige Leistung Betrage VO  - Millionen Schilling
erbringen Die Zahlung wiırd fünf leichen Jahresraten VO  } JC Millionen Schilling erbracht
werden, und WAar der Teilbetrag innerhalb Monats nach Inkrafttreten dieses Vertrages,
der ZWeEe1tLe Teilbetrag bıs längstens Juli des auf das Inkrafttreten dieses Vertrages folgenden
Jahres, der dritte, Jjerte und tünfte Teilbetrag bıs längstens jeweils Juli des nächstfolgenden
Jahres.

Artikel
Soweılt dıe staatlıchen Schulbehörden kollegial OrganısSıcrt S1IN! werden Vertreter der Kirche
diesen Kollegien das Recht der Mitgliedschaft haben

Artikel
Die beiden vertragschließenden Teile behalten sıch das echt VOT, bei wesentlicher Änderung

der derzeitigen Struktur des öftentlichen Schulwesens der wesentlicher Änderung der staatsfinan“
ziellen Lage Verhandlungen über A Modifikation des Vertrages begehren

Artikel
Dieser Vertrag, dessen italienischer und deutscher ext authentisch 1St oll ratıhiziert und die

Ratifikationsurkunden sollen bald W 16 möglıch der Vatikanstadt ausgetauscht werden Er
ein Monat nach dem Austauscl der Ratifikationsurkunden Kraft

Zu Urkund dessen en die Bevollmächtigten diesen Vertrag doppelter Urschrift Nier-

zeichnet
Geschehen Wıen, Juli 1962
Für den Heiligen tu Opılıo Rossı, AÄArcıyescovo LITt dı Ancıra, Nunzıo Apostolico
Für die Republık ÖOsterreich Dr Bruno Kreisky; Dr Heınrich Drimmel

SCHLUSSPROTOKOLL

Beı Abschluß des Vertrages esteht 7zwiıschen den Hohen Vertragschließenden Teılen über
folgende Punkte Übereinstimmung:

Der vorstehende Vertrag findet auf alle Schulen ıInNıt Ausnahme der Hochschulen und Kunst-
akademıiıen Anwendung.

Zu Artıkel ® Z Absatz
a) Die nach den staatlıchen Vorschriften VO Religionsunterricht abgemeldeten Schüler S1N:

VO  —3 der Schulleitung hne Verzug dem zuständigen Religionslehrer mitzuteilen
Der Heılıge Stuhl davon Kenntnıis, dafß nach den österreichischen Rechtsvorschrif-
ten allen Klassenräumen der Volks- Haupt- und Sonderschulen, der polytechnischen
Lehrgänge, der allgemeinbildenden Ööheren Schulen, der berutsbildenden mittleren und
höheren Schulen und der Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung, WECNN die Mehrzahl
der Schüler christlichen Religionsbekenntnis angehört, Cc1iNn Kreuz angebracht WIr
FEıne Änderung dieses Zustandes wiıird nıcht hne Einvernehmen MI dem: Heıiliıgen Stuhl
statthnden.

Zu Artıkel n
Die hiefür notwendigen Zeıten werden ı FEinvernehmen 7zwischen dem Diözesanordinarius

un: der zuständıgen staatlıchen Schulbehörde ZuUur Verfügung gestellt werden
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Zu Artikel I1 Absatz
Be1ı der Zuweisung VO staatlich angestellten Lehrern Sinne des Artikels 14 Absatz

wırd die bisherige Praxıs beibehalten werden, wonach Personen (Geistliche, Ordensangehörige
un Laıen), die VO: Diözesanordinarius für die Verwendung katholischen Schulen vorgeschla-
SCH werden und die staatlıchen Anstellungserfordernisse erfüllen, für die Anstellung beziehungs-

Zuweisung bevorzugt berücksichtigt werden.
VWıen, Juli 1962
Fuür den Heılıgen Stuhl Opilio Rossı AÄArcıyescovo LIt di Ancıra, Nunzı1o Apostolico
Für die Republik ÖOsterreich Dr Bruno Kreisky; Dr Heinrich Drimmel

Der Vertrag besteht AusSs Priäambel sechs Artikeln, deren erSsStier un zweıter

JE mehrere Paragraphen enthalten, Aaus Kla Punkte gegliederten
Schlufßprotokoll

Wır untersuchen 1U  —

Dıie Beziehung des Vertrages VON 1962 ZUm Konkordat VON 1933
Eiınzelne „kritische Punkte des Vertrages VO  e} 1962

Dıe Beziehung des Vertitrages VO 1967 4A SE Konkordat
V © 1.9.3:3E A al ı l E E

He reı SCNANNTIEN Verträge nehmen ausdrück lich auf das Konkordat
VO Junı 1933 Bezug ber gerade diesem Punkt unterscheidet sıch der Ver-
Lrag VO 19672 Sanz autffallend un wesentlich VO  > den beiden Vertragen
des Jahres 1960 Dieser Unterschied ı1ST VO größter Bedeutung un soll darum ı
aller Klarheit herausgestellt werden.

Reın ormel]l fällt auf, dafß die Bezugnahme auf das Konkordat ı den beiden
Verträgen VO 1960 ıJC ersten Artikel ausgesprochen ıIST, während S1C Vertrag
VON 19672 der Präambel enthalten 1ST

Sowohl die sprachliche Formulierung als auch der Juridische Sınn dieser Be-
zugnahmen siınd grundlegend verschieden In den Artikeln der beiden Verträge
VvVon 1960 sprechen die Vertragspartner den Wıllen AaUuUsS, » SCWISSC Vorschriften
bzw Bestiımmungen) des Konkordates VO  } 1933 abzuändern Im Vertrag VO  }
1962 fehlt diese Willenserklärung Es heißt j1er Jediglich die Vertragspartner,
„Von dem Wunsche geleitet die Fragen, die sıch Aaus Neuordnung des Schul-
esens Osterreich MIL1T Beziehung auf die Bestiımmungen des Artıikels M3 des
Konkordates VO Jun1ı 1933 und des diesbezüglichen Zusatzprotokolls ergeben,

Regelung geESENSCLLISCM Einvernehmen zuzuführen, haben nachstehenden
Vertrag gyeschlossen.“

Im Vertrag VO  e} 1960 o ZUTE Regelung von vermögensrechtlichen Beziehungen“
werden ] Artikel VHIC) alle iJENC Bestimmungen des Konkordats 1933 und des
zugehörigen Zusatzprotokolls angeführt die VOon den Vertragspartner „als nıcht
mehr Geltung stehend“ angesehen werden Im Vertrag betreftend die Erhe-

109



ja
SA

bung der Apostolischen Administratur Burgenland 1özese hätte CINC
Aufzählung aller „nicht mehr Geltung stehenden Konkordatsbestimmungen
keinen Sınn, da dieser Vertrag NUur eı] des des {11 Artikels des Konkor-
dates berührt un Artikel WIC bereits erwähnt ausdrücklich festgelegt 1SE

dafß dıe Vertragspartner übereingekommen sınd, „die Bestimmung des Artıkels ILL,
Z des Konkordates VO Junı 1953 sıch diese auf die Apostolische

Administratur Burgenland bezieht, abzuändern A

Anders ı11 Vertrag ber das Schulwesen Außer der Sanz abweichenden Formu-
lıerung der Priäambel auf die bereits hingewiesen wurde 1ST das Konkordat VO  3

1933 diesem Vertrag MIt keinem Wort erwähnt. An keiner Stelle ISE VO  e

„Abänderung die Rede, CS wırd keine CINZISC Bestimmung des Konkordats als
„nicht mehr ı Geltung stehend“ erklärt.

Daraus ergibt sıch dıe bedeutungsvolle Erkenntnis, daß die Vertragspartner
WEN1ISSTENS COMPOS1TO nıcht die Absıcht hatten, durch diesen Ver-
trag den einschlägigen Artikel VI des Konkordates VO 1933 un die zugehörigen
Bestimmungen des Zusatzprotokolles oder Teile dieses Artikels un des Protokol-
les abzuändern oder außer raft SELZET: Wır gehen sicher nıcht fehl der An
nahme, dafß dem VO  3 staatlicher Seılite ausgearbeiteten Vertragsentwurf C1NC

entsprechende Erklärung vorgesehen Wal, da{fß diese aber Wi;ıderstand des
kıirchlichen Vertragspartners scheıterte. DDiese AUS sachlichen Erwagungen un AUS

der Abschätzung der Interessen der beıden Vertragspartner sich schon fast selbst-
verständliche Annahme findet ihre Bestatıgung kleinen Entgleisung, die
dem Berichterstatter diesem Vertrag Öösterreichischen Nationalrat der S1t-
ZUNß VO 75 Junı 1962 unterlaufen 1ST Er SC1LHEIH Bericht das Hohe
Haus wörtlich: „Der Vertrag EerSsSetIzZt auch JENEC Teile des Konkordates VO Junı
1933 die sıch MIt dem Schulwesen beschäftigen Y Hıer 1ST Sanz klar das Ziel des
staatlichen Verhandlungspartners (bzw seiner Gruppen) ausgesprochen.
ber dieses Ziel wurde eben nıcht erreicht Der kırchliche Verhandlungspartner
der e1INe Außerkraftsetzung des Artikels VI des Konkordats vermeıden wollte, hat
sıch ] diesem Punkt durchgesetzt und ı der diplomatischen Formulierung der Prä-
ambel erfolgreichen Schachzug

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

a) Artıikel VI des Konkordates VOoONn 1933 un die 6> 6 zugehörigen Abschnitte des
Zusatzprotokolls siınd weiterhin als ı Geltung stehend betrachten

b) Die Interpretation des Vertrages VO 1962 hat auch den Wortlaut VON

Artıikel VI des Konkordats un der geENaANNTLEN Teile des Zusatzprotokolls
berücksichtigen.

C) Da sıch die Abmachungen ber das Schulwesen Konkordat un Zusatz-
protokoll mehr Allgemeinen und Grundsätzlichen halten, während der
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Vertrag VO  3 19672 stärker 11Ns Konkrete und 115 Detail geht, 1ST folgendes fest-
zustellen: Wenn einzelnen Punkten des Vertrages VO  } 1962 Interessen der
Kirche, 1e 1 Konkordat allgemein ausgesprochen sınd, eiINe teilweise Erfül-
lung gefunden haben, bedeutet das VO Standpunkt der Kirche ZWar C1in Ja
Z POS1IULV Erreichten, jedoch keinen grundsätzlichen Verzicht auf das noch
nıcht Erreichte. Das C1iIHSe der andere Beispie] azu wırd der Z WEe1ItLe eıl der
Untersuchung bieten.

Untersuchung einzelner „kritischer Punkte des V er-
Lra Q CS VO 1962

Wır betrachten 9808  e einzelnen 1ıJENC 'Texte des Vertrages, denen Erläute-
rungen oder Hınweise ertorderlich scheinen.

Artikel behandelt ı sechs Paragraphen den Religionsunterricht un die rel  1-
S10S5CH Übungen, SOWEeIT S1e MmMI1t der Schule zusammenhängen

Zu (2) „An den öftentlichen un den MmMIiIt Oftentlichkeitsrecht ausgestatteten
Pädagogischen Akademien wırd MI1t Rücksicht auf den besonderen Charakter des
Lehrbetriebes diesen Akademien Religionspädagogik gelehrt Diese For-
mulierung kam ach längeren Diskussionen zustande Die Kirche sieht darin icht

Verzicht auf den Religionsunterricht den Pädagogischen Akademien.
Nach ıhrer Auffassung 1ST durch diesen Satz lediglich ausgesprochen, dafß der eli-
y10nsunterricht den Pädagogischen Akademien WI1Ie alle anderen Fächer w ITE
Rücksicht auf den besonderen Charakter des Lehrbetriebes diesen Akademien
CinNne doppelte Funktion hat Wiıssensvermittlung die Studenten und die-
SCIN Sınne ı1ST auch die „Religionspädagogik‘ Religionsunterricht); die 1ssens-
vermittlung jedoch ı orm un Methode, die zugleich der Lehrbefähigung
der Kandidaten des Lehrerberufes dient

Zu (2) UÜber den Religionsunterricht den kaufmännischen un gewerb-
lichen Berufsschulen Hıer 1ST zweıerlei beachten Die zußerst For-
mulierung erhebt der Heıilıge Stuhl nıcht dagegen Eınwand Das 1ST keine

Zustimmung, sondern CIH uUunsern ausgesprochenes Sıch Abfinden IMI der
derzeitigen Unerreichbarkeit gyrundsätzlich aufrecht erhaltenen Zıeles Miıt
Rücksicht auf die besondere Organısatıon uch dieser Formulierung kommt

der Intenti:on der Kırche C1iNeE Sanz bestimmte Bedeutung Es soll damıt AaUuSs-

gedrückt SC1IN, daß die Berufsschulen MITt Rücksicht auf iıhre „besondere Organı-
SAatıon (nämlich die fast exklusıve achliche Weıterbildung be] gewöhnlich 1Ur

wöchentlichen Unterrichtstag) HUE analogen ınn als „Schulen
bezeichnet werden können Die Kirche 111 damıt unterstreichen, daß S1C grund-
sätzlich dem ıhr (T) dieses Artikels zugestandenen Recht, „den katholi-
schen Schülern allen öffentlichen un allen 198888 Oftentlichkeitsrecht AauSgESTALLE-
ten Schulen Religionsunterricht erteilen“ testhält.
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TEr (2) Inspektionsrecht der Kırche 13  ] besonderen des Diözesanordina-
Siehe C WAÄR! den Kommentar Punkt T7A des Schlußprotokolls.

Artıkel F7 behandelt ı reı Paragraphen die katholischen Privatschulen.
Z (1)) Die kırchlichen Rechtssubjekte Von denen 1 der Folge die ede

SCIiN so]] werden zunächst Die Kirche un iıhre nach kirchlichem Recht
bestehenden Einrichtungen“ In desselben Artikels kehrt die gleiche Formu-
lıierung wiıeder jedoch erweltert durch den Zusatz, daß auch die „VOoNn Vereınen,
Stiftungen un Fonds geführten Schulen, WENnN un solange S1CE VO zuständigen
Diözesanordinarıus als katholische Schulen anerkannt SInd-. ınn dieses Ver-
trages als katholische Schulen velten Im Konkordat VO  w} 1933 1ST die Umgrenzung
der Betracht kommenden Rechtssubjekte gegeben, un Z WAar

Artıkel VI „Die Kirche ıhre Orden un Kongregationen“ ; Absatz
„auch VO  $ katholischen Vereiınen geführte Schulen dieser Art wWwenn un —

lange S1IC VO zuständıgen Diözesanordinarius als katholische Schulen anerkannt
siınd .

Zu Die finanzielle Subventionierung der katholischen Privatschulen durch
den Staat Wenn hiıerıin auch gyegenüber dem bisherigen Zustand (durchschnitt-
ıch etwa Planposten Pro Mittelschule) C1iN bedeutender Fortschritt erreıcht Wer-

den konnte, wurden doch die Erwartungen der katholischen Schulerhalter be1
eıtem nıcht ertüllt Noch Frühjahr 19672 galt ach Informationen Aaus erster

Quelle die CTLAapPCNWECISE Steigerung der UÜbernahme des Personalaufwandes VO  ;

60% auf 100% als gesichert In diesem Punkrt hat sıch offenbar den etzten
Stadien der Öösterreichischen Verhandlungen die privatschulfeindliche
Gruppe entscheidend durchgesetzt uch der kırchliche Verhandlungspartner
konnte diesen versteıiften Wiıiderstand nıcht überwınden uch die Wünsche, die die
Vertreter der schulerhaltenden Orden Rahmen der österreichischen Superi0ren-
konferenz Z W O1 Memoranden VO un 19 Jun1ı 1962 vorlegten, konnten

diesen Wiıderstand nıcht mehr durchgesetzt werden Da be] der derzei-
Kräfteverteilung der Öösterreichischen Reglierung nıcht mehr erreichen

Wal, hat die Kirche den Vertrag icht diesem Paragraphen scheitern
ZUuU lassen, ıhre Zustimmung unter Vorbehalrt gyegeben 190088 Beziehung aut Artikel
Dieser Vorbehalt besagt Sınn der Kırche, dafß die derzeıt zugestandene Subven-
t1ıon1eruNg der katholischen Privatschulen unzureichend 1ST un daß die Kirche
ach WIC VOrTr die Ideallösung der 100%igen Übernahme sowohl des Personal-
als auch des Sachautwandes durch den Staat sieht.

Zu (4) Zu diesem Zug der Formulierung des Vertrages sehr StErıttenen

Absatz 1ST tolgendes festzustellen Aus dem Wortlaut geht eindeutig hervor da
die Klammer beigesetzten Fälle „(wıe insbesondere die Einführung Schul-
jahres un die Schaftung VO  e} Pädagogischen Akademien) exemplifikatıv un
nıcht AaXaAatıvV aufzufassen sind Die VO Staat übernommene Verpflichtung, „über-
1es jeweils 60 % des Mehrbedarftfs Lehrerdienstposten FL Verfügung stellen,
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eSchu ertra chen de HeiligenSt ster

der sich Auf Grüngd der ın Aussicht ycehommenen schülgeset'zlid1én Maßnahmen4  er »  Schu:  ertra  chen de:  Heiligen .  St  sterreı  X  der sich auf Grund d’er in Aussicht géhomménefi $&ülgesetilidqéfi  Maln .  ergibt“, erstreckt sich somit auf alle schulgesetzlichen Maßnahmen, die einen Mehr-  bedarf an Lehrerdienstposten mit sich bringen, nicht nur auf die beiden angeführ-  ten Beispiele. Diese Feststellung ist deshalb von Bedeutung, weil die im Schul-  organisationsgesetz festgelegte Beschränkung der Schülerzahl von 40 auf 36 pro  Klasse in vielen Fällen notwendig zur Eröffnung neuer Parallelklassen und damit  zu einem Mehrbedarf an Lehrerdienstposten führen wird.  Artikel IIT setzt eine finanzielle Leistung des Staates „zum Zweck de Fn  tung des katholischen Schulwesens im Burgenland“ fest. Vergleicht man diesen  Artikel mit dem Zusatzprotokoll zum Konkordat von 1933 zu Artikel VI $ 2,  2. Absatz, so erhebt sich die Frage: Was ist nun mit der inzwischen aufgehobenen  öffentlichen konfessionellen Schule im Burgenland? Getreu dem Grundsatz, daß  durch den Vertrag vom 9. 7. 1962 kein Punkt des Konkordates von 1933 und des  zugehörigen Zusatzprotokolls außer Kraft gesetzt wird, hat es die Kirche vermie-  den, zur Tatsache der Liquidierung der öffentlichen katholisch konfessionellen  Schule im Burgenland irgendwie Stellung zu nehmen. Sie ist im Artikel III mit  keinem Wort und keinem Hinweis erwähnt. Die Kirche will damit zum Ausdruck  bringen, daß sie die Aufhebung der öffentlichen konfessionellen Schule im Burgen-  land nicht zur Kenntnis nimmt. Es sei hier daran erinnert, daß dieser Punkt auch  im Vertrag vom 23. 6. 1960 „betreffend die Erhebung der Apostolischen Admini-  stratur Burgenland zu einer Diözese“ nicht berührt wird..  Im Zusammenhang mit den Überlegungen zu Artikel III ist noch ein weiterer  Punkt zu erwähnen, über den der Vertrag vom 9. 7. 1962 schweigt. Im Konkor-  dat von 1933, Artikel VI $ 4, lautet der letzte Absatz: „Durch diese Maßnahmen  soll das katholische Schulwesen in Osterreich gefördert und damit auch die Vor-  aussetzung für die Entwicklung zur öffentlichen katholisch konfessionellen Schule  geschaffen werden.“ Das Schweigen des Vertrages von 1962 zu diesem Punkt heißt  unter Berücksichtigung des im ersten Teil unserer Analyse erarbeiteten Grundsat-  zes, daß dieser Absatz weiterhin unvermindert gültig ist, die Entwicklung zur  öffentlichen katholisch konfessionellen Schule somit vertragsgemäß als Ziel fest-  gelegt bleibt. Obwohl diese Sache derzeit mehr theoretischen Charakter hat, scheint  doch diese Klarstellung der Rechtslage von Bedeutung zu sein.  Artikel IV. In diesem Artikel ist eine in den Verhandlungen erörterte Frage  ungelöst geblieben, ob nämlich die Vertreter der Kirche in den kollegialen Schul-  behörden nur beratende oder auch beschließende Stimme haben. Die Formulierung  wurde so gewählt, daß die offene Frage nach keiner Seite hin präjudiziert erscheint.  Artikel V. Auf diesen Artikel wurde bereits im Kommentar zu Artikel II $ 2  hingewiesen. Beide Teile-sichern sich hier das Recht, in den angegebenen Fällen  Verhandlungen zu begehren. Nur mit Rücksicht auf diese „offene Tür“ hat die  Kirche ihre vorläufige Zustimmung zu den wenig günstigen finanziellen Bestim-  8 Stimmen 171, 2  113ergibt“, erstreckt sich somıiıt auf alle schulgesetzlichen Maßnahmen, die einen Mehr-
bedarf Lehrerdienstposten mıiıt sıch bringen, nıcht NUur auf die beiıden angeführ-
ten Beispiele. Diese Feststellung 1St deshalb von Bedeutung, weıl die 1m Schul-
organısatıonsgesetz festgelegte Beschränkung der Schülerzahl von 40 auf pro
Klasse 1ın vielen Fällen notwendig ZUur Eröffnung Parallelklassen un damit

einem Mehrbedarf Lehrerdienstposten führen wırd.
Artıkel IH eine finanzielle Leistung des Staates „ZUuHl weck der Einrich-

tung des katholischen Schulwesens 1m Burgenland“ fest. Vergleicht INa  s diesen
Artıkel mMIt dem Zusatzprotokoll FAr Konkordat VO 1933 Artikel VI $ 2

Absatz, erhebht sıch die rage Was 1St 1U mi1t der inzwischen aufgehobenen
öftentlichen konfessionellen Schule 1MmM Burgenland? Getreu dem Grundsatz, dafß
durch den Vertrag VO 19672 eın Punkt des Konkordates VonNn 1933 un des
zugehörigen Zusatzprotokolls außer raft ZEeSETZL wird, hat es die Kirche vermı1e-
den, ZUr Tatsache der Liquidierung der öftentlichen katholisch konfessionellen
Schule 1im Burgenland irgendwie Stellung nehmen. Sıe 1St 1m Artikel I11 mMIt
keinem Wort un keinem 1nwe1ls erwähnt. Die Kirche 111 damit ZU Ausdruck
bringen, daß S1e die Aufhebung der öftentlichen konfessionellen Schule 1mM Burgen-
and ıcht ZUrLC Kenntnıis nımmt. Es sel 1er daran erinnert, daß dieser Punkt auch
1im Vertrag VO 23 1960 „betreffend die Erhebung der Apostolischen Admini-
tratur Burgenland einer 10zese“ nıcht berührt wird.

Im Zusammenhang MIt den Überlegungen Artıikel {I11 1St noch ein weıterer
Punkt erwähnen, ber den der Vertrag VO 1962 schweigt. Im Konkor-
dat Von 1933, Artikel VI 4, lautet der letzte Absatz: „Durch diese Mafßnahmen
soll das katholische Schulwesen in Osterreich gefördert un damıt auch die Vor-
aussetzung für die Entwicklung ZUr Ööftentlichen katholisch konfessionellen Schule
geschaffen werden.“ Das Schweigen des Vertrages von 1962 diesem Punkt heißt

Berücksichtigung des 1mM ersten eıl uUunNserer Analyse erarbeiteten Grundsat-
ZCS,; dafß dieser Absatz weıterhıin unvermindert gültig 1St, dıe Entwicklung ZUT

öftentlichen katholisch kontessionellen Schule somıt vertragsgemäß .als Ziel fest-
gelegt bleibt. Obwohl diese Sache derzeit mehr theoretischen Charakter hat, scheint
doch diese Klarstellung der Rechtslage VO  ; Bedeutung se1n.

Artıikel In diesem Artikel 1St eine in den Verhandlungen erOrterte rage
ungelöst geblieben, ob nämlich die Vertreter der Kirche ın den kollegialen Schul-
behörden Nnur beratende oder auch beschließende Stimme haben. Die Formulierung
wurde gewählt, daß die offene rage nach keiner Seite hin präjudiziert erscheint.

Artikel Auft diesen Artikel wurde bereits 1im Kommentar Artikel I1
hingewiesen. Beide Teile»sichern sıch 1er das Recht, in den angegebenen Fällen
Verhandlungen begehren. Nur mi1t Rücksicht aut diese „offene Tur“ hat die
Kirche ihre vorläufige Zustimmung den weni12 günstıgen finanzıellen Bestim-
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MUNSCH VO  3 (2) gegeben Z weiıtellos hat j1er VO  —$ kirchlicher Seıite auch C1iNEC

kluge un vornehme Rücksichtnahme aut die derzeitige finanzpolitische Lage
ÖOsterreichs mitgesprochen Da die gerade der Verhandlungszeit VO  3 verschiede-
1enN Gruppen INAaSSL1V erhobenen Lohnerhöhungsforderungen die Stabilität der
Öösterreichischen Währung gefährden drohten, wollte die Kirche diesen gefähr-
lıchen Druck icht erhöhen, sondern gab sich zunächst MIL recht bescheidenen
Leistung des Staates zufrieden. Eıne völlige Stabilisierung der finanzpolitischen
Lage Osterreichs Ware für die Kirche 7zweıtellos e1inN hinreichender Grund,
IN1L Berufung auf Artikel CUuC Verhandlungen ber 6EIHE Modifikation VO  }

Artikel 11 (2) begehren

Schlußprotokoll
Punkt Der n dieses Satzes 1STE ausschließlich folgender Im Rahmen des

Vertrages VO 1962 wurden ber Hochschulen un Kunstakademien keine
Verhandlungen geführt un keine Abmachungen getroffen

Punkt 7a Dıie Abmeldung katholischen Schülers VO katholischen Religions-
unterricht 1ST ach kirchlicher Auffassung sich e1iNe Unmöglichkeit Die Kirche
macht hıerın keine Konzessıon, sondern SIC Zustand der „nach at-

liıchen Vorschriften also EINSCLILLS besteht un den S1C nıcht äandern kann, MI

Bedauern Z Kenntnıis.
Den Schulleitungen 1ST die Pflicht auferlegt, Abmeldungen ohne Verzug dem

zuständıgen Religionslehrer mitzuteıilen Dıie Kirche sieht darın nıcht LLUTE eiNe AaUuS

praktischen Gründen notwendige Mafßfßnahme, sondern die Anerkennung ihrer A
ständigkeit für alle katholischen Schüler Da der Religionslehrer die Abmeldungs-
tälle (die übrigens sehr selten sind) den Bischof weiterleiten mMu steht diese
Bestimmung IN Zusammenhang MI Artikel (2) dem Diözesan-
ordinarıus das Recht „über die Erteilung des Religionsunterrichtes un: die eil-
nahme der Schüler diesem wachen garantıert wırd

Punkt Hıer fÄällt wıederum die cehr 7zurückhaltende Formulierung auf „Der
S1e wurde oftenbar gewählt weil dieHeıilige Stuhl davon Kenntni1s

Kirche der diesem Punkt enthaltenen Einschränkung „ WCNN die Mehrzahl
der Schüler christlichen Bekenntnis angehört keine Zustimmung
geben 111 ach kirchlicher Auffassung gehört das Kreuz als Symbol des Christen-
LUums jeden öffentlichen Raum überwiegend qcQhristlichen Landes

In der Sıtzung des Öösterreichischen Nationalrates VO 25 Junı 1962 der
Berichterstatter ber das Schlußprotokoll AIn Schlußprotokoll sind SCE-

Auffassungen ber die Bedeutung un ber die Auslegung einzelner Be-
SUMMUNSCNH des Vertrages testgehalten“ Es 1ST jedoch testzustellen, dafß die Be-
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Der Schul“ Vertrag zwischen dem Heiligen I4 und der Republik Österreich

zeichnung „SCIMNCINSAMEC Auffassungen Sinne unserer obigen Klarstellungen
für die Punkte 72a un nıcht zutrıfit

Als Grundlage für Ce1iNe Bewertung des Vertrages VO kirchlichen Standpunkt
A4aUS abschließend die wichtigsten pOsiıtıven un negatıven Punkte einander
gegenübergestellt

NegaL1UA

Zunächst könnte das Schweigen des Vertrages ber die öftentliche konfessio-
nelle Schule überraschen Das mehr, als das Konkordat VOoNn 1933 Az13 Ce1iNeEe
csehr Stellung CINSCHOMMEN hatte Betrachtet INa  ) jedoch die tatsächliche
Siıtuation Osterreich MUu ohl SCSART werden, daß die eıit für die Verwirk-
lıchung dieses Anlıegens nıcht reit 1ST Seılit dem zweıten Weltkrieg wurden ZWAar

CIN1SC ausgezeichnete Arbeiten diesem Thema veröftentlicht?, S1C haben jedoch
nıcht das erwartete Echo gefunden DDa keine systematische Aufklärungs- un Pro-
pagandaaktion durchgeführt wurde, stehen auch manche katholische Kreıise der
öftentlichen konfessionellen Schule unı  jert oder ablehnend gegenüber

In der Frage der Fınanzıerung der Privatschulen konnten die hochgespann-
ten Erwartungen 1Ur ZU eıl ertüllt werden, W1e€e Kommentar Artikel 11

bereits ausgeführt wurde Am schwersten sınd davon die katholischen Lehrer-
bildungsanstalten betroffen, die 1U VOTLr die Wahl gestellt sınd entweder die CNOLr-
Inen Lasten der Einrichtung Pädagogischer Akademien auf sıch nehmen oder
iıhre Schüler für die etzten Jahre der Ausbildung indifterenten staatlıchen Piäda-
gogischen Akademien überlassen.

Posıtiva

1iın Vertrag WI1EC der vorliegende Ware der Zeıt VOoNn 1918 bis 1937 nıcht
möglıch SCWESCNH. Da{ß 1U 1962 zustande kommen konnte, deutlich S11

Abflauen der kämpferisch kirchenfeindlichen Haltung beträchtlichen politi-
schen Gruppe un C1inNn Einschwenken auf eiNe konziıliantere. Haltung der Kirche
gegenüber iıne nuüchtern sachliche Beurteilung annn jedoch i dieser „konzilian-

Haltung keineswegs eC1inNne kırchenfreundliche Haltung sehen Der hartnäckige
Wıderstand derselben Gruppe der Frage der Fınanzıerung der Privatschulen
un ıhr deutliches Bemühen, die Front der katholischen Lehrerbildung CiIHE

Bresche schlagen, machen ANB(S solche Verwechslung unmöglıch
Die bedeutendsten Öösterreıichischen Publikationen auf diesem Gebiet siınd

Ferdinand S4; Diıe Freıiheit der Schule Wıen 1948
Dr Josef KADRAS Demokratie Schule und Freiheit Klagenfurt 1954
Dr Wıilhelm SACHER Die katholische Schule nnsbruck 1954
Ludwig ROTTER Das Kıngen die Schule der fre:en Elternwahl Klagenfurt 1958
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Im einzelnen sınd folgende Punkte als Positiva hervorzuheben: Die grund-
sätzlıche Garantie des Religionsunterrichtes allen Söffentlichen un MmMIt Offent-
liıchkeitsrecht ausgestatteten Schulen. Die volle Anerkennung der Zuständigkeit der
Kırche für den Religionsunterricht einschließlich des Inspektionsrechtes. Die Er-
möglıchung der „religiösen Übungen“ 1mM Rahmen der Schule „mindestens 1mM bis-
herigen Umftang:. Dıie Freiheit ZUFT Errichtung katholischer Privatschulen un die
Muß-Bestimmung für die Zuerkennung des Oftentlichkeitsrechtes durchaus
billigen Bedingungen. Dıie Übernahme VO  w 60% des Personalaufwandes der katho-
lischen Privatschulen durch den Staat. Dıie Leistung eines staatlichen Zuschusses
VO  e} Millionen Schilling für die Eınrichtung des katholischen Privatschulwesens
im Burgenland. Die Garantıe der Anbringung des Teuzes 1ın praktisch allen Schul-
raumen.

Die ethische Indikation
Albert Hartmann 5 ]

Be1 den Verhandlungen der Grofßen Strafrechtskommission des Bundesjustiz-
minısteriums wurde das Bedenken geädußert, ob iıcht durch die Aufnahme einer
Bestimmung ber die Schwangerschaftsunterbrechung Aaus ethischer Indikation der
Entwurf eines Strafgesetzbuches belastet un eine weltanschauliche Diskus-
S10N großen Ausmaßes hervorgerufen werdel. Das 1STt eingetreten in einem
anderen Sınn, als der Sprecher damals konnte. Eıne breite Erörterung hat
sıch der Tatsache entzündet, da{fß der 1m Entwurf des Justizministeriums VOI-
gesehene 160 (Unterbrechung einer aufgezwungenen Schwangerschaft) VO

Bundeskabinett un VO Bundesrat gestrichen worden ISEt. Man ordert die Wııe-
deraufnahme des Paragraphen in das VO Bundestag verabschiedende Strat-
gesetzbuch.

Schon wırd die „harte katholische Glaubenshaltung“ für die Streichung mitver-
antwortlich gemacht, un der Präses der Evangelıschen Kirche im Rheinland,
Joachim Beckmann, hat erklärt, 1T ann könne der Staat verlangen, da eine
aufgezwungene Schwangerschaft ausgetragen werde, Wenn SAMt der Gesell-
schaft auf dem Boden der römisch-katholischen Lehre stehe?. jelicke hat iın

1 Niederschrifien über die Sıtzungen der Großen Strafrechtskommission. Band, onn 1959, 144
2 Zur Frage der Schwangerschafts-Unterbrechung, 1n : Deutsehes Pfarrerblatt 62 (1962) 233 ft, die Stelle 235
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